
Anlage I zur Gebührenordnung zu § 27 der Satzung über die Friedhöfe des Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Wadern

Gebührenverzeichnis

Bezeichnung Gebühr

ab 01.08.2023

Grabstellengebühren für Personen über sechs Jahren

Reihengrabstätte für Personen über sechs Jahre 4.100,00

Rasengrab oder Waldfriedhofsgrab für Personen über sechs Jahren (zzgl. Pflegekosten) 4.100,00

Urnenerdgrab pflegeleicht, Rasen oder Split 1.620,00

Urnengrabstätte in einer Urnenwand 1.960,00

Urnenerdgrab pflegeleicht im Urnengarten 1.620,00

Urnenbeisetzung in ein bestehendes Grab (Beilegung) 1.366,00

Urnenbeisetzung in ein Gemeinschatfsurnengrab (Beilegung) 1.366,00

Urnengrabstätte im Ruhehain 1.994,00

Baumbestattung (Urne, ohne Vorkaufsrecht) 1.620,00

Familien-(Partner)-Urnengrabstätte 2.947,00

Grabstellengebühren für Personen unter sechs Jahren 

Reihengrabstätte für Personen unter sechs Jahre 1.830,00

Rasengrab oder Waldfriedhofsgrab für Personen unter sechs Jahren (zzgl. Pflegekosten) 1.830,00

Urnenerdgrab pflegeleicht, Rasen oder Split u sechs Jahre 723,00

Urnengrabstätte in einer Urnenwand unter sechs Jahre 875,00

Urnenerdgrab pflegeleicht im Urnengarten unter sechs Jahre 723,00

Urnenbeisetzung in ein bestehendes Grab unter sechs Jahre (Beilegung) 610,00

Urnenbeisetzung in ein Gemeinschaftsurnengrab (Beilegung) unter 6 Jahre 610,00

Urnengrabstätte im Ruhehain unter sechs Jahre 890,00

Baumbestattung (Urne, ohne Vorkaufsrecht) unter 6 Jahre 723,00

Sternenkindergrabfeld (es fällt keine Grabstellengebühr an) aktuelle Gebühr Grabaushub

Herrichten einer Grabstätte (Grabaushub)

Sargbestattung Personen über 6 Jahre 437,00

Sargbestattung Personen unter 6 Jahre 437,00

Sargbestattung Personen über 6 Jahre Tiefengrab Zweitbelegung 437,00

Sargbestattung Familiengrabstätte, jede weitere Person 437,00

alle Urnengrabstätte (ohne Urnenwand und Grab mit Hülse) einschl. Personen unter sechs 
Jahren und Sternenkindergrabfeld 223,00

Zusatzleistungen (Verpflichtend je nach Grabart)

Grabumrandung Verstorbene über sechs Jahre 342,00

Abdeckplatte Urnenwand 209,00

Anbringen einer Namenstafel Urnengemeinschaftsgrabstelle 168,00

Namenstafel Ruhehain 50,00

Namenstafel Baumbestattung (Urne) 50,00

Natursteineinfassung als Grabmal, Urnengarten erhöter Teil, verpflichtende Nutzung 195,00

Pflegekosten pflegeleichte Gräber (Verpflichtend)

Rasenfriedhofgrab 715,00

Waldfriedhofgrab 715,00

Urnengrabstätten 136,00

Urnengrabstätten Ruhehain 180,00
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Bezeichnung Gebühr

ab 01.08.2023

Nutzung Leichenhallen/Bestattungsgebühr

Gebühr /Nutzung Sargbest. inkl. Kühlzelle 264,00

Gebühr nur Trauerhalle 1 Tag, ohne Kühlzelle 142,00

Gebühr nur Kühlzelle/Tag 29,00

Bestattungsgebühr (Arbeiten BBH) 150,00

Genehmigung für gewerbliche Tätigkeit auf den FH/Grabdenkmalgenehmigung

Einzelgenehmigung 22,00

Jahresgenehmigung 90,00

Grabdenkmalgenehmigung 45,00

Vorzeitige Einebnung einer Grabstätte/Umbettung

Einzelreihengrabstätte Verwaltungsgebühr Einebung - Gestattung 84,00

zzgl. Unterhaltung (Pflege) pro Jahr Einzelreihengrabstätte 22,00

Familien-Doppelgrabstätte Verwaltungsgebühr Einebnung - Gestattung 112,00

zzgl. Unterhaltung (Pflege) pro Jahr Familien-Doppelgrabstätte 34,00

Urnengrabstätten Verwaltungsgebühr Einebnung - Gestattung 45,00

zzgl. Unterhaltung (Pflege) pro Jahr Urnengrabstätte 11,00

Erlaubnis zur Umbettung von Leichen, zzgl. tatsächlich anfallende Kosten

Regelung über die 
Fortgeschriebene 

Gebührenordnung für 
Amtshandlungen der 
Ortspolizeibehörde, 

Gebührennummer 163.8

Verlängerungsjahr

Die Gebühr für ein 
Verlängerungsjahr je Grabstelle 
richtet sich nach der aktuellen 
Gebühr für die Grabstelle zzgl. 

Pflege geteilt durch die 
ursprüngliche Nutzungsdauer.
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